
landw irtschaftlichen Betrieb, den Sie auf Grund des 
Übergabe- und E rbvertrages am  1. 4. 1948 von Ihrem  
V ater übernomm en haben.

Hochachtungsvoll

R echtsanw älte 
v. Tüm pling und Holstein 
durch: gez. v. Tümpling 

Rechtsanw alt
*

Ein H andwerksmeister, der m it den erforderlichen be
hördlichen Genehmigungen aus der Bundesrepublik in die 
SBZ übersiedeln wollte, m ußte feststellen, daß auch 
solche Genehmigungen amtlicher sowjetzonaler Stellen 
keine Garantie für die persönliche Sicherheit und das 
Eigentum bedeuten.
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Berlin, den 31. 10. 1957

E s erscheint H err N. N., geb. am  8. 11. 1909, und 
erk lärt:
Ich bin von B eruf Schlosser- und Installateurm eister. 
Ich habe im m er in E./W estf. gewohnt und h a tte  dort 
zu letz t einen eigenen H andw erksbetrieb. Aus persön
licher Zuneigung zu einer in S tendal lebenden F rau  
und deren Kind habe ich mich nach m ehrm aligen Be
suchen in S tendal im Ja h re  1955 entschlossen, nach 
Stendal zu übersiedeln. Ich habe die Übersiedlung ord
nungsgem äß vorbereitet und h a tte  bereits in Stendal 
die Zuzugs- und Gewerbegenehm igung erhalten. Auch 
die fü r die M itnahme meines Eigentum s, vor allem 
m einer vier K raftfahrzeuge erforderlichen vier W aren
begleitscheine h a tte  ich in Händen. Die K raftfah rzeug
briefe befanden sich schon in Stendal bei meiner 
Bekannten, dam it diese an der Grenze in Oebisfelde 
den Kontrollorganen gegenüber den Eigentum snachw eis 
führen konnte. Der T ransport h a t auch anstandslos 
S tendal erreicht, wie sich aus den vorliegenden F ra ch t
briefen ergibt. Von allen behördlichen Stellen w ar m ir 
von vornherein zugesagt worden, daß ich in Stendal a r 
beiten und leben könnte.
Am 13. 8. 1955 um 2 U hr nachts kam  ich in Stendal an, 
m orgens um  6 U hr w urde Ich aus dem B ett heraus 
festgenom m en. E s wurde gegen mich ein S tra fver
fahren  eingeleitet, in dem ich zunächst auch der Spio
nage verdächtig t wurde. Ich wurde schließlich durch 
U rteil des K reisgerichts Stendal vom 8. 10. 1955 zu 
einer G efängnisstrafe von 1 Ja h r  6 M onaten wegen 
Vergehens gegen §§ 4 und 6 der Verordnung über die 
Versandverpflichtung von W aren und die E inführung 
eines W arenbegleitscheins in Verbindung m it § 9 der 
W irtschaftsstrafverordnung  verurteilt. Diese V erurtei
lung ergib t sich aus dem von m ir vorgelegten polizei
lichen Führungszeugnis des P räsidium s der Volkspolizei 
Berlin. Meine vier K raftfahrzeuge w urden eingezogen. 
Zum Beweis h ie rfü r lege ich den Einziehungsbescheid 
des Am tes fü r Zoll und Kontrolle des W arenverkehrs 
vom 21. 11. 1955 vor. In  der Handwerksrolle, in die 
ich bereits eingetragen worden w ar, w urde ich gelöscht 
m it der Begründung, daß ich meine Gewerbegenehm i
gung nicht abgeholt hätte . Ich lege die Löschungs
benachrichtigung vom 17. 11. 1955 vor.

Am 1. 9. 1956 w urde ich m it bedingter S trafaussetzung  
fü r  die R ests tra fe  von 6 M onaten Gefängnis aus der 
S trafvollzugsanstalt M agdeburg-Sudenburg entlassen. 
Ich habe mich dann lediglich bem üht, meine K ra ftfah r
zeuge freizubekom m en und eine selbständige Existenz 
zu gründen; alle Bemühungen w aren ohne E rfolg. Ich

habe mich daher je tz t entschlossen, die Sowjetzone, in 
die ich als unpolitischer Mensch dam als völlig ahnungs
los gegangen bin, zu verlassen.

v. g. u.
gez. U nterschrift
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Regierung der Deutschen D em okratischen Republik 
M inisterium  

fü r A ußenhandel und Innerdeutschen Handel 
A m t fü r Zoll und Kontrolle des W arenverkehrs

Zentrale S trafverfolgung E  3138

D ienststelle: R eferat Recht Berlin, den 21.11.1955 
Aktenzeichen: 3608/55 1530/Wt.

Einziehungsbescheid
H errn  ............geb. am  8. 11. 1909
zuletzt w ohnhaft gewesen in E.
Die m it Beschlagnahm eprotokoll des VPKA Stendal am 
17. 8. 1955 beschlagnahm ten Gegenstände, und zw ar
1. 1 P kw  M arke Olympia 

F ahrg .-N r.: LZ —  072534 
M otor-Nr.; L  52 —  46183

2. 1 Pkw  M arke Opel 
F ahrg .-N r.: 01y/LZ/016089 
M otor-Nr.: 49/16272

3. 1 Lieferw agen D reirad M arke Tempo 
F ahrg .-N r.: 280616
M otor-Nr.: 142.00—001—0/758

4. 1 Pkw  M arke Goliath 
F ahrg .-N r.: 270428937 
M otor-Nr.: 275120683

werden hierm it gem äß § 1 Abs. 3 d. Gesetzes zum 
Schutze d. innerd. Handels v. 21. 4. 50 (GBl. S. 327) i. 
Vbdg. m it der Verordnung zum Schutze des innerd. 
W arenverkehrs v. 26. 7. 51 (GBl. S. 705) entschädi- 
digungslos eingezogen, weil diese entgegen den B estim 
m ungen (siehe A nhang)
von W estdeutschland nach der DDR eingeführt wurden.

Beweism ittel: a) beschlagnahm te Kfz.
b) Kontrollergebnis.

Gegen diesen Bescheid s teh t Ihnen das R echtsm ittel der 
Beschwerde zu. Diese is t innerhalb einer F ris t von zwei 
Wochen un te r Angabe der um seitig  angeführten  N um 
m er des Beschlagnahm eprotokolls und des A kten
zeichens bei der Unterzeichneten D ienststelle schriftlich 
einzulegen oder zu Protokoll zu geben.
Berlin, den 21. 11. 1944 gez. U nterschrift

A nhang zum Einziehungsbescheid N r. E  3138

Begründung fü r die Einziehung:
Die beschlagnahm ten K raftfahrzeuge wurden entgegen 
den Bestim m ungen des § 17 Abs. 3 und 4 der V erord
nung über das E infuhrverfahren  fü r  den Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel vom 11. 9. 1952 (GBl.
5. 861) un ter m ißbräuchlicher Benutzung nicht ord
nungsgem äßer W arenbegleitscheine, ohne E in fuhr
genehm igungen des M inisterium s fü r  Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel aus dem W ährungsgebiet der 
Bank D eutscher Länder in  die Deutsche D em okratische 
Republik eingeführt.
Aus den angeführten  Gründen unterliegen die beschlag
nahm ten K raftfahrzeuge gem äß § 1 Abs. 1 und 3 des 
Gesetzes zum  Schutze des innerdeutschen Handels vom 
21. 4. 1950 der entschädigungslosen Einziehung.

gez. U nterschrift
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